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Neues helvetisches T a g b I a r r.

Herausgegeben von Escher und Usteri, ZMitzl. der gesezg. Räthe.

Band II. Nro. XI.IX. Bern, den 29. Sktob. 1799. (7. Brumaire Vill.)

G e se z g e b u ng. von Wynigen seine Pfarrei während des Jahrs
Senat. 16 Oktober. ^98, muer Zusicherung der Premitzen, verse-iv. r rvve r. ^ diese Ihm entweder von den Pfarrge,

(Fortsetzung. nossen, oder von der Regierung müssen bezahlt
(Beschluß des Gutachtens über die Gemeinde werden; 2) daß die Entschädigung aller Pfarrer

Wynigen.) in ganz Hclsetien, welche ahnliche Einkünfte
Die Commission finder sich aber auch pfl-chtig, gemessen die Regierung mehr als 100,00»

ie weitere Bemerkung noch umständlicher zusFranken jahrlich zu stehen käme; z) daß wie

die Pfrundeinkommen durch Aufhebung solcher-
lci Abgaben nicht so fast benachtheiiigr werde»
dürfen, und daß, obwohlen die Gemeinden
nach Abschaffung der Feodalrcchte nicht zu Ab-
führung solcherlei Abgaben in Natura gezwun-
gen werden können, der große Rath durch die
Verwerfung dieser Resolution bewogen werden
möchte, einen andern Beschluß zu fassen, vcr-
mög weichem all derlei Abgaben in allen Ge-
meinden, so dergleichen schuldig seyn möchten,
nach dem vollständigen einfachen Kapital, zu
Handen des Pfrundkapitals, abkäufiich erkennt,
und somit einerseits der Constitution, den- Ge-
ftz über die Feodalrechte und den betreffenden

geleistet, und anderseits gevurven; vagegen wann wir nun jene verwer-
dcNÜWssrndrn^äa^^ 5"//, ?'^tura, mit fen sollten, wir uns die Initiative anmaßen" ^"digen Kapitals und den großen Rath zwingen würdenalljährlich bezahl: würden, wegen fhVen.unver-
minderten Ein ommen gesichert wären.

üb.rläßt nun
l des Senats zu entscheiden, ob

die Grunde der Mawritat zur Verwerfung,vder zene der Minorität für die Annahme, wi -'-dàer und überwiegender seyen.
wi.y.

^Bericht der Minorität,
-^ie Minorität bemerkt, i) daß da der Pfarrer

den
die Familienväter zur Vermehrung der Gehalte
ihrer Pfarrer leisten von dem die Armen ans-
genommen sind; eine Abgabe, die älter ist
als das System der Feodalikgt in Europa,
indem die Kirchenväter, die vor dem Eindria,
gen der Barbaren unter den römischen Kaisern
lebten, in ihren Schriften schon davon Erwäh-
nung thun.

Zudem, wie gestern bei Gelegenheit eine»
Tagesordnung des großen Raths über einen
andern Gegenstand ist bemerkt worden — hätte
der große Rath uns eine solche Tagesordnung
zuzusenden, unterlassen können, und der Be,
schluß des Direktoriums w.we dennoch in Kraft
geblieben; dagegen wann wir nun jene verwer,

ein
allgemeines Gescz über die Premitzen zu end
werfen, da es doch hier nur um Entscheidung
der Frage zu thun ist, ob der Pfarrer von
Wyningen von seinen Pfarrgencsscn diesen
Theil seiner Einkünfte für das Jahr 1793 bc,
ziehen soll. -

D-eß kann aber nicht anders als wie ein still,
schweigender Vertrag zwischen dem Pfarrer und
seinen Pfarrgenosseu angesehen werden; jener
hat seine Pfarre unter dieser Bedingung anges



nomme» und versehen. Wenn die Pfarrgenossen,
die diese Abgabe zahlen, ihren Pfarrer andern,
so steht es ihnen frei, ihren Willen dahin zu
àussern, daß sie diesen Theil des Gehalts nicht
fortsetzen werden, auf die Gefahr hin, keinen
Geistlichen zu finden, der ihre Pfarre auf diese
Art übernehmen will. Aber dem oder denjeni-
gen, die ihr Amt bereits auf diese Bediugniß
hin versahen, kann die Zahlung des Verfall-
nen ohne Ungerechtigkeit eben so wenig verwci-
gcrt werden als einein Jugendlehrcr derjenige
Theil seines Gehalts, den ihm die Eltern der
Kinder, denen er Unterricht giebt, zahlen.

Wir sollen auch die großen Nachtheile in
ernste Betrachtung ziehen, die aus der Unmög-
lichkeit entstehen, in der sich die Republik gc-
geuwärtig befindet, die Pfarrer anständig zu
entschädigen, deren eine große Zahl, wie man
mich versichert, in sehr bedrängten Umstanden
fich befinden. Haben wir das Ungiük, den
geistlichen Stand in Herabwürdigung versunken
zu seben, so müssen daraus die traurigsten Fol-
gen für die Religion selbst, und fur die öf-
sentliche Sittlichkeit entstehen, welche bisdahin
die Helvetier vortheilhaft ausgezeichnet, und
aus- und inwärts unserer Nation Zutrauen
verschaft haben. Es giebt eine Menge Wich-
ten, die auf das Glük der Menschen Einfluß
haben, zu deren Beobachtung die Gesetze

nicht hinreichen, Religion und Sittlichkeit da-

gegen kräftigen Ersatz bieren. Große Philezophen
haben bemerkt, daß der Grad von Civilisation
eines Volks, mit der Aufklärung und Sitt-
lichkeit seiner Geistlichkeit in Verhältniß steht —
und die tägliche Erfahrung beweist uns den

«„gemein großen Einfiuß, den besonders die

Landpfarrer auf Geist und Meinungen ihrer
Warrgenossen haben.

Aus diesen und vielen andern Gründen, die
auseinanderzusetzen überflüßig ware, da Ihr
fit so gut wie ich fühlt, glaube ich, sollen

wir den Beschluß des großen Raths annehmen,
ohne uns an die Abfassung desselben zu halten,
einzig wegen der großen Nachtheile, die seine

Verwerfung begleiten würden.
Erauer will auch, daß die Gemeinde die

vor dem Gesez vom 10. Nov. verfailr.en Pre-
nutzen bezahlen müsse ; auch will er, daß solche

losgekauft werde« : aber der Beschluß sagt dikp

vichr; derselbe billigt einzig das Direktorial-
arm?, welches diese Erstlinge für unloökauf-

4

lich erklärt. Nun kann aber dieses Arrete auf
keine Weise gutgehcissen werden, und darum ver-
wirft er den Bemft.ch.

Bay: Alle alien Beschwerde» von fich ab-

wälzen und keine neuen auf fich nehmen wob
len, ist eine unselige, lstingechige Spekulation,
die seit der Revolution ziemlich gemein gewor-
den. Eine einzige Gemeinde m Helvetien ver-
weigert ihrem P;arrer die versallncn Prcmitzen,
unter dem Vorwm.b, es ftycn wiche eine Feo-
daiabg.chc. Es st in dem Beschluß des Direk-
wriums einzig vom Verfallncn, nicht vom
Künftigen dir Rede; erklären wir diesen Be<
schluß für ungullig, was wird die Folge seyn?
alle Gemeinden, die die Erstlinge unbedenklich
bezahlten, werden mit Reklamationen einkom-

men, und der Staat müßte sie rükbezahlen.
Fur die Folge wird em Gesez über Forrdauer
oder Aushebung dicjer Abgabe gegeben werde»
könne«. Er nimmt den Beschluß an.

Erauer behauptet wiederholt, das Direk-
torium sage mehr als Bay glauot: es verfügt
fur die Zukunft, und maßt fich gcsezgebende
Gewalt am

Meyer von Arb. ist gleicher Meinung.
Mitrclholzer'n so oft er an das Gesez

über die Abschaffung der Fevdalabgabcn zurük-
erinnert wird, vlu et das Herz. Er muß dar-
in eine der ersten Ursachen unserer unseligen
Finanz- und politischen Verhältnisse sehe».

Er verwirft den Beschluß, weil der große Räch

zur einfachen Tagesordnung hätte gehen sollen,
und die Sache uns nichts angeht: die Ge-

meinde ist unstreitig verpflichtet zu zahlen.
Carl stimmt Mcycrnv. Arb. bei. Genhar»

findet den Beschluß in der Ordnung.
Münger. Wenn ich als Mitglied der Com-

mission zum Verwnrf der Resolution gestimmt
habe, so bin ich keineswegs in Ueberzeugung
als wie die Minorität der Commission, die in

ihrem Anbringen sagt, daß die Religion da-

durch zu Grunde gehen würde, wenn die Rc-
solution nicht angenommen würde, vielmehr aber

geschieht dieß dadurch, daß der Gehalt der Geisil.
s» lange nicht durch ein Gesez bestimmt wird,
das nach den Beschwert chkciten ihrer De"
Achtung ihren Gehalt bestimmen soll. ^Privilegien jfind abgesaasst; es ftllre dura)
ein Gesez in frühmoglichstcr Zeilftist bestunmr

werden, daß die Geistlichen von den Gemeinde»
sollen entichädigt werden für ihre Dicm-t,
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dadurch w!rd der Nothdurft sehr vieler Geist-
lichen abgeholfen werden, welches mir und al-
len gutdenkenden Bürgern am Herzen liegen
muß, daß sie nicht schmachten müssen; weil die

heit zu schätzen, und durch Tapferkeit sich die

Achtung anderer Völker zu erwerben, zum Auf-
rühr geneigt oder fähig seyn? Sollte die nà-
here Vereinigung dieses Volks in eine gesammte

Botschaft vom Direktorium und die Erwä-!Brüderschafl vermitteist seiner angenommenen
gungsgründe in der Resolution weiter gehen, alsjVersassung, die ihm Gleichheit der Rechte, der
das Gesez vom loten Wintermonat bestimmt
und weil diese Premitzenjeine ungleiche Tax sind,
die nicht nach Verhältniß des Vermögens der
Bürgerz bezahlt wird, so verwerfe ich die
Resolution.

Mit 2z Stimmen gegen 17 wird der Beschluß
verworfen.

Der Beschluß wird zum zweitenmal verlesen,
der die Wirkung des Dekrets v. 17. Wintcrm.
1798 über oie Anstellung eines italienischen
Dollmerschers aufschiebt.

Giudice hait den Beschluß für der Gleich-
heit, der Gerechtigkeit und der Constitution
zuwider, und verlangt eine Commission, die
in 4 Tagen berichten soll.

Caglioni findet keine Commission nothwen-
dig; der Beschluß ist höchst ungerecht und
gegen die Gleichheitderselbe will soviel sa-
gen, als ob die Repräsentanten der italienischen
Kantone weder reden, noch wissen sollen was
geredet wird. Die beiden französischen Kantone
haben eine Menge Dollmelscher in den Rathen,
im Direktorium u. s. w. und man will den ila-
lienischen einen einzigen versagen. Er verwirft
den Beschluß, und ertlart, daß er nie anders
als in seiner Muttersprache das Wort nehmen
wird.

Commission wird beschlossen; sie besteht
aus den B^. Genhard, Carl und Berol-dingen.

D-e Discussion über den Beschluß, der den

er0'et "ugszustand der Gemeinden betrifft, wird

D» a" Commission war folgender:

-à di,?/uÄ-l. Raths vom5ten dleses handelt von Gemeinden und
tonnten ürÄ!"^ "â)/ in Fall kommen

5 '^ Belagerungszustand erklart und ge-ftzc ,u werden. Der erste Enrâaunasarmrd
erläutert die Veranlassungen da n; Nàmulhung möglich seyn" sollte

Alters her gewohnt dem Druck

fcinm'" widerstehen der Freiheit nach
Äch? " Abtheilung seines

zu huldigen, Treue und Rechtschaffen-

Lasten und Abgaben, Selbstmitwirkung zu der
Auswahl seiner Vorsteher, und zu der Errich-
tung seiner Gesetze zusichert, eine Wirkung her-
vorbringen, welche bei dem Genusse solcher
Freiheit nur von verworfenen Menschen sich
denken läßt? So dachten vielleicht mehrere
Glieder des Senats bei der Verlesung dieses
Beschlusses. Gern würde auch die zu dessen
Untersuchung beauftragte Commission dem sus-
sen Wahn sich überlassen, dieser Beschluß !e»
ganz überflüssig, unsere helvetische Mitbürger
bedürfen keines Gesetzes auf einen Fall, der
nicht eintreten kann, nicht eintreten wird. —
Wahr ist, daß ein großer Theil derselben das
Wort: Belagerungszustand, wen» es
nicht durch den Beschluß selbst erläutert wäre,
nach seinem Sinne nicht einmal verstehen wär-
de, und sich wahrscheinlich vorstellte, Belagerer
können keine andere seyn als Feinde der Frei-
heit, Barbarenhorden oder Tyrannenknechre,
welche mit Heeresmacht eine Gegend umzing-
len, Schanzen oder Gräben aufwerfen, und mit
Feuer oder Echwcrdc drohen, zu deren Abtrci-
bung und Vertilgung der Helveticr schon nach
dem Gefühle seiner im Herzen tragenden Frei-
heit all seinen Murh und seine Kräfte ausdie-
ten wird. Die Commission laßt der Untersu-
chung des Beschlusses zwei Fragen vcransge-
hen, nemlich: Ist derselbe in Rüksichl auf
das helvetische Volk nothwendig? und was ist
der Zwek desselben? Sie findet die Bcant-
wortung dieser Fragen ziemlich vollständig in
dem zweiten und dritten Erwagungsgrund; —
denn, so gern man die erste Frage mit Nein
beantworten wollte, so bcwcict dennoch die
traurige Erfahrung, daß es Zeiten und An-
lasse geben kann, wo innere und äußere Feinde
der Republiken, und besonders der helvetischen
Republik und ihrer jetzigen Verfassungsart, mit,,
vereinten Kräften am Sturze derselben arbeiren,
und hiczu kein Mittel untersucht lassen, wodurcy
Irrlh. oder Fanatism.verbreitern.daS redl. denk.

Volk auf die schalkhafteste Weise Hintergangene
und an mehrcrn Deren in allgemeinen Aufruhr
oder Empörung gebracht werden können. Dr«
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Cifàhnmg zeigt ferner, daß bei dergleichen be-

trübten Ereignissen allzu große Milde oder
Schonung und allzu langes Zaudern eben so

schädlich als gefährlich werden, mithin zu Ret-
tung des Ganzen und Verhütung der Ausbrei-
tung einer bereits entstandenen Flamme (denn
hier ist von solcher die Rede) der gewöhnliche
consiitutionsmäßige Pfad nicht mehr Plaz ha-
ben kann, sondern eine scharfe und schleunige
Maßnahme veranstaltet werden muß. Die nem-
liche Erfahrung aber hat die Gesezgebung be-

lehrt, daß willkührliche Maaßregeln und hiezn
der vollziehenden Gewalt ertheilende unbe-
schränkte Vollmachten selten den gewünschten
Erfolg hervorbringen, sondern vielmehr, anstatt
das Feuer zu dampfen, die Erbitterung ver-
mehren, so daß der nunmehr und verhoffent-
lich auch auf künftige Zeiten bestehende Grund-
saz der Stellvertreter

'
des helvetischen Volks

seyn solle: auch den Gang, der durch eintre-
tende Umstände zu nehmen bemüßigten außer-
ordentlichen Maßregeln durch gesezmaßige Vor-
schriften zu leiten, und durch diese Vorsicht
das Zutrauen der Mitbürger vollkommen bei-
zubehalten.

Ihre Commission, Bürger Repräsentanten,
findet diesen Swek in dein vorliegenden Ve
schlusse, und aus diesem Grund benebst dem-

ienigcn, daß dessen Nothwendigkeit auf allfall-
figes Creigniß hin eines solch traurigen Vorfall
les, ihrem Dafürhalten nach, nicht widersprochen
werden kann, erklärt sie, daß sie ihn billigt.
Ihre Bemerkungen über den Inhalt selbst aber
werden eben so viel möglich kurz seyn, als der
Beschluß durch seine zum Theil überflüssige
Wiederholungen weitläufig ist, — Umstand, der

niemand, der solchen liest oder höret, entgehen
kann. -» Das von der Commission anzumer-
kenve beschrankt sich also nur auf folgendes.

Die 5 ersten Artikel geben Kennzeichen des

Aufruhrs, und zeichnen zugleich die strengste
Behutsamkeit vor, mit welcher vor der Erklä-
rung in Belagerungszustand sowohl vom D>-
rektorio als den Gesezgedern verfahren werden
soll; beim 4ten Artikel, laut welchem das Di-
rcktorium das Recht zur Einladung hat, hatte
man statt Recht das Wort Pflicht gewünscht.
Der ivte Artikel sezr fest, daß alle von dem

Ang' nblik der Bekanntmachung der Gesetze und
Dekrete an, so den Belagerungszustand erklärt»,
degangs.le Verbrechen durch das Militärgericht

)6

gerichtet werden sollen, ob nun aber hierunter
die wirklichen Anstifter und Theilnehmer des
Anfruhrs (als wirkliche Veranlasse,: zur Aus-
Übung des Gesetzes) begriffen seyn? ist der

Commission nicht deutlich genug: sie glaubt
freilich sie sollten es seyn, und militärisch gs-
richtet werden; allein der 46. Artikel, der von
ihrerFestsetzung und Bestrafung redt, und solche
dem Direktorin!» zur Vorkehrung üverrrägb
sagt nicht, von welchem Tribunal es geschehen
solle.

Bei dem 27. Artikel: Verheimlichen der ab-
zugebenden Waffen, sollte das Wort: vorsez-
lichen, vochergesezt seyn. Die Art. zi. u. 32,
so zwekmäßig sie sind, werden in Rükstcht des

Wirthes und seines nur einzelnen Gastes, dem

er also keinen Trunk Wein reichen darf, etwas
hart gefunden; es sollte beim Besuch der

W rthshäuser »nd dessen Verbot heißen, ohne
Erlaubniß des Kommandanten. Ueber
das Läuten der Glocken, Art. 36 bis 41, wird
nur erinnert, daß in mehrern Gemeinden noch
bei andern Anlässen als gottesdlenstlichen
Uebungen, zu gewissen Stunden gelautet wird.
Die im Zo. Artikel, für den sich ohne böse

Absichten, doch ohne Erlaubniß und Paß, aus
der belagerten Gemeinde entfernenden Einwoh-
ner bestimmte Strafe wird zu hart befunden,
45 Tage im Gefängniß für einen, der auswärts
dringende Geschäfte hat, können ihm in Berufs-
oder andern Geschäften sehr nachtheilig seyn.

Der Z4> Artikel scheint in Rükstcht der Verord-
nung für die Fremden, so hinein verlangen,
überflüssig, weil die Wache schon laut ihrer
Consigne sie aufhatten wird; auch diese sollte

im Fall des 5Z. Artikels, anstatt dem Fremden,
der durch ihre Nachlässigkeit hineinschieichen
konnte, bestraft werden. Die Strafe der Vers

bannung im Z6. Artikel scheint auch zu hart,
es müßte denn der Fremde zu sonstig schlecht

erwiesenen Gesinde! gehören. Bei dem Z8>

Artikel ist in Ansehung der Bestrafung des

einen Fremden ohne Paß beherbergenden Ein?

wohners eine auffallende Ungleichheit gegen den

31. Art. ; laut jenem wird der Beherberg, r mit
ü bis i2 Monat Gefängniß belegt, und laut
diesem der Wirth, vielleicht für einen Ssgeo,

nen Trunk Wein mit 2 bis 4jährigerKetttiistras.
ein neuer Beweis, daß der 3-. Art. etwas b"
scharf ist.

^ ^(Die Fortsetzung folgt.)



Neues helvetisches T?ag b latt.
Herausgegeben von Escher und Usteri, Mttgl. der gesezg. Räthe.

Band I!. »rc>. Bern, den zc>. Oct. 1599. (8. Brumaire Vlli.)

G e s e z g e b n n g.

Senat, 15. Oktober.
(Fortsetzung.)

(Beschluß des Gutachtens über die der in Be-
iagerungchustand zu erklärenden Gemeinden
und Gegenden.)
Hingegen kann die Commission nicht um-

hin, die Vorstchtsmaßregkln, welche in den
Artikeln sy bis 70, in Rüksicht dcr Eröffnung
der Briefe vorgeschrieben sind, zu beloben ; das
EiAenchumsrecht und die Sorgfalt, jedem Bürger
alle Benachtheiiignng auszuweichen, sind große
Pflicht bei allen Anlassen sowohl für die Beamte,
als diejenigen, welche das Recht haben, sie an-
zustellen, daher auch der 65 Art., wegen Aer-
antwortlichkeit des Direktoriums s-.ibst, so stark
er im ersten Anblik scheint, gebilligt wird. Eben
so giebt die Commission den in den Arr. 71 bis
77 bestimmten Verfügungen wegen der Geisel-
aushebung, wenn sie nöthig erfunden wurde,
gänzlichen Beifall; und weil die Erfüllung oder
Ausübung selbst des gegenwärtigen Gesetzes,
wann es angenommen wird, in den Augen dcr
Commission jedesmal die Wirkung eines offen!-
lichen Unfalls wäre, so wird dem Art., womit
laut dem Ende des Beschlusses die Aufhebung
einer solch unglüklich getroffenen Verfügung
rechtmamg und schleunig erzielet werde» kann,
ebe^sa.s oeigeuimmt.

Repr., verwirst, unge-
achrek der Bemerkungen der Weitläufigkeit u.:d
einiger Unvollkomm.mheiten, so aber in der
Fosse verbessert werden können, den Beschluß
vennoch nicht, wudern, überzeugt von der Roth-
Wenigkeit vnd dem guten Zwecke desselben,
belebt von der Hoffnung einer äußerst sess-n,
vielleicht gar n-emals erfolgenden Anwenouna,
stimmt sie ti'.nnülhig zu der Annahme.

Usteri. Mir ist es unmöglich, BB. Re-
prasenlanttn, die Meinung Errer Commission

zu theilen; der Beschluß scheint mir in seinen
Grundsätzen und in seinem Detail gleich seh?

lerhast und unannehmlich zu seyn. Ich habe
nicht ohne Befremden in den Debatten des
großen Raths die Leichtigkeit, und'ich möchte
wohl sagen, Oberflächlichkeit, mit der dieftrVe-
schlnß ist behandelt worden, wahrgenommen
und es scheint mir, unsere Commission habe
einigermassen jenem Beispiele gefolgt, und sich
mehr mit Prüfung des Details als der Grund-
satze der Resolution beschäftigt. Dennoch sind
wohl die ersten Fragen, die beantwortet wer-
den müssen, folgende: sind die Grundsätze des
Beschlusses annehmbar; ist derselbe vereinbar
mir den Grundsätzen der Geccchtigkcit und der
constitutionellen Gesezgebung; vder enthält er
nicht vielmehr ein revolutionäres Gesez, das
im Widerspruch steht mit den ersten Grnndsa-
tzen des Rechtes und mit der Verfassung—à
Gesez also, das wir zu geben überall nicht be-
fugt find?

Ich behaupte das leztere: das Gesez ist ein
revolutionäres und inconstitutionelles Gesez,
das der vollziehenden Gewalt vereint mit der
gesezgebenden überläßt, Gemeinden und größere
Bez rke den constitutionellen Behörden zu ent-
ziehen, und sie der Militärgewalt zu unter-
werfen. Dieses geschieht durch den vorliegen-
den Beschluß auf eine Weise, die jenen ewigen
Grundsaz aller Gesezgebung umwirft, nqch
welchem der Schuldige allein gestraft werde:-
und nicht der Unschuldige mit dem Schuldigen,
oder der Unschuldige für den Schuldigen Strafe
leiden soll.

„In Erwägung» — fangt der Beschluß an
— „daß diejenigen Gemeinden, in welchen wirk-
,lich Aufruhr ausgebrochen ist, odw in de-
Inen sich die nahen und unzweifelhaften Kenn-
«zeichen desselben, Verweigerung des schuldigen
Gehorsams gegen die Gesetze und gegen die
öffentlichen Beamten, uncrlaub:.' Zusammen-
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rottierungen áussern, sich selbst in den Zustand
des Kriegs gegen die Republik versetzen." Die-
ser erste Erwagungsgrund vermengt zwei sehr
wesentlich verschiedene Dinge: Daß eine wirk-
liche aufrührerische Gemeinde im Zustand des
Kriegs gegen die Republik ist/ wird niemand
laugnen; ganz anders kann es sich aber mir
Gemeinden verhalten, in denen nur sogenannte
nahe, unzweifelhafte Kennzeichen eines Aufruhrs
angetroffen werden. Ueberhaupt bemerke ich
hier, daß dieser Beschluß die Resvonsabilitat
der Gemeinden oder der Gesamtheit der Bür-
ger einer Gemeinde, für ihre einzelnen Bürger
voraussezt; Verantwortlichkeit, die ich gar
nicht verwerfe, die aber durch ein besonderes
Gesez bestimmt und regularisirt seyn sollte, und
die wir durchaus nicht auf eine so vage Weise
als bestehend annehmen und unsern Gesetzen

zum Gruud legen dürfen. Bereits haben wir
ein Gesez, worin dieser Fehler begangen ward,
ich meine jenes, das die Gemeinden, in denen
aufrührische Bewegungen geschehen, die Kosten
der gegen sie nöthigen Vorkehrungen zu zahlen,
verpflichtet. Warum bleibt dieses Gesez größten-
theils unvollzogen's weil die Respsnsabilitat
der Gesamtheit der Gemeindbürgcr, die ihm
zum Grunde liegt, sich nirgends regulirt sin-

det, und daher auch eine gesezliche, willkühr-
lose und gerechte Anwendung derselben unmvg-
lich wird.

»In Erwägung" — fahrt die Resolution fort,
— „daß es in diesem Fall Pflicht der obersten

Autoritäten der Republik ist, Gewalt mit Ge-
walt abzutreiben, und diejenigen Maaßregeln
zu ergreifen, welche zu der Auftechthalrung
der innern Sicherheit, der Wiederherstellung
der allgemeinen Ruhe und Ordnung, und der

Unterwürfigkeit unter das Gesez nothwendig
sind." Der Fall ist, wie wir gesehen haben,
gedoppelt : dem wirklichen Aufruhr muß freilich
Gewalt entgegengesezt werden; aber den Vor-
dereilungeu dazu, dem Ungehorsam gegen Sie

Gesetze, gegen die Beamten u. s. w. soll nicht
auf dem Wege der Gewalt, sondern der Ge-
setze entgegengewirkt, die Ungehorsamen, die

Schuldigen aufgesucht, ergriffen und bestraft

— den Gesetzen auf diese Art Gehorfam v-r-
schafr, und'die Nothwendigkeit der Gewalt
abgewandt werden.

„ Die Gemeinden oder Gegenden Helveticas,
in welchen der Aufruhr wirklich ausgebrochen

ist, oder wo sich sicher« und wiederholte Kenn?
zeichen eines bevorstehenden Aufruhrs äußern,
können in Belagerungszustand gesezt wer?
dc». " Ich will mich bei der U îschiklichkeit
der Benennung nicht aufhalten, obgleich ich

sehr gewünscht hätte, es ware, was unschwer
harre geschehen können, eine verj.'midlichere und
weniger Mißdeutungen unterworfene gewählt
worden — denn es ist doch wahrlich ein sehr

sonderbares Ding um einen Be läge rungs-
zustand, der damit anfangt, daß die Be.agerer
in den zu belagernden Occ einrücken, davon
Besij nehmen, und alle Gewalten ausüben,
wahrend die Belagerten durchaus zur Nulle ge-
worden stud; sollte allenfalls, was mir unbè- ^

kannt ist, ein Gesez noch in Kraft seyn, daS s

ganz Helreticn m ein Lager umbildete, so

würden die Belagerungen mitten im Lager, vol-
lends ein sonderbar seltenes Schauspiel darbie-
ten. — Allein ich komme zur Sache: Worin
bestehc dieser Belagerungszustand? offenbar da-

rin. daß die Gemeinden oder Bezirke den cou-
stitutiouellen Gewalten entzogen, und miliràri-
scher Gewalt untergeordner, die Bürger dieser
Gemeinden ihrer constitutionelleu Richter beraubt,
und Kriegsgerichten übergeben werden. Gegen
wirklich aufrührerische Gegenden, d. i. gegen
solche, die mit bewaffneter Hand und mir Ge-
Wal: den Gesetzen und den gesezlichen Obng-
keiten Gehorsam verweigern, ist das in der ^

Ordnung; wie läßt es sich aber vertheidige»,
gc^en Gemeinden, in denen man einen solchen

'Aufruhr blos befürchtet? — Als sichere Zeichen
eines nahen Aufruhrs, die für sich allein zu

jenem Verfahren berechtigen sollen, giebt
uns der Beschluß an: l. Zusammenrot-
tierungen der Einwohner eines Orts zn

gegcnrevolutionären Zwecken. — Wann hier
nicht etwa die Gesamtheit der Einwohner soll
verstanden seyn, was keineswegs deutlich ist,
so ist klar, daß Bösewichter und Uebelzesinnte
sich zusammenrotliren, und dafür die uuschul-
dige Mehrheit der Einwohner büßen kann;
2. Die Mißhandlung der öffentlichen
Beamten. Diese wird nicht leicht durch die

Gesamtheit oder Mehrheit der Einwohner, «on-

dem durch Einzelne geschehen; wie kann si«

also ein Zeichen gewissen und nahen Auftuvrs
seyn? z. Die Abschreckung derielvcn
von der Vollziehung ihrer Amtspflicht
tön durch Drohungen. Hier gilt einerlei»



di« vorig« Bemerkung; zu dem kömmt der

wichtige Umstand, daß, was dem feigen und
furchtsamen Beamten als Drohung erscheint,
der »nerschroknere Mann, der seine Pflichten
kennt, und Muth bestjt, denselben, wenn auch
ihre Erfüllung nicht gefahrlos seyn sollte, Ge-
nuge zu leisten, nicht für Drohung ansieht,
und überall zu achten, unter seiner Würde hals

Es sind also die aufgestellten Zeichen sehr

ungewisse und unsichere Zeichen eines nahen
Aufruhrs; die Erklärung in den Bclagerungs-
zustand wird gutentbeils der Willkühr der Re,
gierung überlassen seyn, und häufig genug
werden dadurch Unschuldige für oder mit Schul-
gigen gestraft werden.

Man wirs mir antworten: der zte und ate
Art. des Beschlusses sichern gegen jede Will-
kühr und Uebereiiung. Nach denselben kann
keiue Segend in Belagerungszustand versezt
werden, anders als in Folge eines Dekrets
der gesezgebenden Räthe, das auf die Einla-
dung des Direktoriums hin ist abgefasst wor-
de». Nur noch sorgfaltigster Prüfung und Be-
rathung,wird man sagen, nur mit vollkommenster
Sachkenntnis' werden die Repräsentanten des
Volks selbst die jedesmalige Anwendung dieses
Gesetzes bestimmen, und dadurch wird auch jede
Willkuhr beseitigt. — Erlauben sie mir B.R. hier-
an zu zweifeln, und eine sehr schwache Ga-
rantie in dieser erfvdcrlichen Zustimmung der
Gesczgebung zu finden. Sollte der Beschluß
zum Gesetze werden, so wird das Direktorium
sobald und so oft es solches gut findet, uns
anzeigen: Zu Erhaltung der Ruhe und Sicher-
heil ist die Anwendung des Gesetzes auf diese
oder auf jene Gegenden erfoderlich, — wir so-
dern euch dieselben zu beschließen auf; und die
sesezgebenden Räthe werden in jedem Fall der
Austoderung entsprechen; wie könnten sie es
wagen, Nein zu sagen; das Direktorium, das
fur die innere und äussere Ruhe der Republik
sorgen soll, wurde alle Verantwortlichkeit von
flcy abwälzen, sobald man ihm die Anwendung
des Gesetzes, wo es solche nöthig erachtet,
verweigern würde; das^Beispiel Frankreichs
mag uns hieven überzeugen, wo -das Gesez
über die Gciselaushedungen, gegen das sich die
öffentliche Meinung so laut und feierlich erklart
hat, ähnlicher Dekrete der Gcsezgeber bedarf,
vie dem Direktorium geradeso oftbewilligtwer-
veu, als es dieselben verlangt.

Ich erlaube mir nur noch ein paar Bemer-
kungen über einzelne Artikel des Beschlusses.
Der 20. Art. sagt: ,» der Militärkommandant
und der Regierungscommissar können denjeni-
gen Einwohnern (der entwaffneten im Bela-
gerungszustanb befindlichen Gemeinde von
denen sie Beweise ihrer Anhänglichkeit an Ruhe
und Ordnung haben, ihre Waffen wieder zu.
rükgeben, jedoch unter ihrer persönlichen Ver
antwortlichkeit für die Folgen, die daraus cnt.
stehen konnten. " Wenn, wie es der Art. selbst
wenigstens als möglich voraussczt, gefährliche
Folgen aus dieser willkührlichen Vollmacht, die
den Eomniissaricn gegeben wird, entstehen könn-
ten — so möchte ihre persönliche Verantwort-
lichkeit eine schlechte Garantie seyn. Ich weiß
zwar aus Erfahrung, daß das Direktorium es
ungern sieht, wenn man gegen die Treflichkeit,
und besonders gegen die Moralität seiner Com-
missarfi'n Zweifel aufwirft; das kann mich aber
nicht abhalten, zu glauben, daß, wie das Di-
rcktorium in diesen Wahlen bisdahm oft genug
sehr uuglüklich war, das auch in der Folge
bisweilen der Fall seyn könnte. Gesezt nun,
ein solcher Commissar oder Commandant von
schlechter Wahl, gebe einer Anzahl eben s»
schlechter Bürger einer entwaffneten Gemeinde,
die sich etwa den Namen exclusiver Patrioten
zu verschaffen wußten, die Waffen wieder,
und sie mißbrauchen diese zu Befriedigung ih-
rer rachgierigen und feindlichen Leidenschaften;
was hülfe in solchem Fall, wenn das Blut
geflossen, und die unschuldigen Opfer gefallen
sind, die zu späte Verantwortlichkeit? —Ueber-
Haupt ist in diesem Beschluß von Verantwort-
lichkeit sehr viel die Rede, ohne daß sich dar-
aus große Beruhigung ergäbe; sie ist z. B.
im 65. Art. bis ins Lacherliche gelrieben, wo
für den Schaden, der aus nicht beobachtetem
Geheimniß unverdächtiger geöffneter Briefe ent-
stehen könnte, am Ende die Glieder des Direk-
toriuins eines um und für das andere verants
wortlich gemacht werden.

In dem 71. und folgenden Art. werden die
Geiselaushebiingen legalistrt, und ein Theil des
berüchtigten fränkischen Gesetzes darüber, in un-
sere Gesezgebung übergetragen. — BB. Rcpra-
fentanten, seit langem verfolget mich der pein.
liehe — vielleicht irrige Gedanke: Helvetien
sey es, von dem Frankreich das unselige Gc-
schenk seines Geiftlacsetzes erhalten habe; gewiß
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ist, daß kurze Zeit nachdem vor e^e. 5 Mona--

reu, ich weg! nicht wel.de.' Geist der Ver-
kehrtüeit unser ü'-iel.orium auf den .Gedanken

brachre, Geiseln auszugeben, die frànlischer.

Geftzgeber, das in, s'aufe der Revolution nir
.qelannce Geuelaeiez galen. Ware die unselige

Abstammung wahr, o so hüten wir uns wc-
nigstcns, das traurige Geschenk wieder zurükzu-

nehmen; möge Frankreich allein es bald und

auf immer vernichte» Geiseln ausgeben —
heißt uiischuldiae Burger verhaften, ihren Fa-
mstien und Geschäften rntre.ye», und dem er-

stcn Zwck aller Regierungen, die persönliche
Sicherheit der Burger und Sicherheit ihres
Eigenthums ist, eiltgegàandel» ; woher sollte
die Gesrzgebung ein solches Recht habe»

Ich sehe überall n-cht, BB. Repräsentanten,
wofür dieses Gesez dienen soll: entweder so i

es auf Gemeinden angewandt werden, die wirk-
lieh in, Aufruhr sich befinden; hierchraacht das
Direktorium nicht erst an; afragen, jede Anfrage
käme zu spat, es soll, und die Co>i,nlutlon
berechtigt es dazu, Truppen sogleich gegen die

Aufrilbrer in Bewegung zetzen, und sie rem
Kriegszustande, in den sie sich selbst versetzen,

gemäß behandeln. Soll aber daö (^esez aus ^e-
urke angewandt werden, die nicht in Aufruhr
find, wo man solchen nur bcjorgt: dann wäre

es ein ungerechtes, ein revolutionäres Gftez.
Die Reg!er»ig ist in solchem Fall nur bereu)-

krgt, die Schuldigen zu erforschen, dic,e zu

ergreifen, und ße contlitutionelim Richtern zu

übergeben. Alles was wir thun können, ist

einen schnellern Rechtsgang gegen Staatöver-
drecher zu beschließen. Wir verwarten einsi emeu

Beschluß hierüber, als wir Militärgerichte Hai-

tm, weil er damals zu nichis gedient hatte

und wir ihn mangelhaft fanden; der gr. Rath
beschäftige fich nun, da die Kriegsgerichte auf-

geüoben sind, neuerdings mir diesem Gegenstand,

BB. Reprasemanren, es ist freilich lcichtcr

durch revol >l'vnare els durch constitiilionell^
G setze, nach Grundsätzen des Deiponsmus
und nach Willkichr, als nach Grundsätzen de.

Freiheit zu regieren aber tie Tendenz nach

revolutionären Gesetzen unter einer freien Ver-
fassunq, b, weist auch den Unverstand und die

Unfähigkeit der Reg.nten. - Hüten wir uns

davor, wieder cinm-'l von der Constitullon ab-

z-weichen ; d'r e>st! Schritt ausser d eftibc

zieht eine Menge anderer nach sich. Erinnern

c>

wir uns an die Folgen de? ausscrordentlîà
Vollmachten, die wir einst dem Direktorium
gaben, bald folgten Kriegsgerichte und Todes--

Gesetze: Wer unter uns hat den Tag nicht gn
legiiel, an dem wir alle diese Ungeheuer wieder
niliiknehinen konnten? — Ich verwerfe da»

Beschluß.
Zäelin glaubt, die Einwürfe Usteri's Nliie

chen feinen vaterländischen und g.re.htigkeitsiii
bcnden Gesinnungen zwar Ehre, alia dir
ganze Senat und die Commission the Ica diese

Gesinnungen. — Er vertheidigt den Cvmmissio:
nalbericht. Constitulionei.'en, ruhigen Zeiten,
wie sie seyn sollten, ist dieser Beschluß freilich
nicht angemessen; aber die Geftzgebimg soll

ersetzen was der Constitution für ausserordeut-
liehe Zeituinstände abgeht. Es werden, ehe

man zu diesen Mitteln schreitet, alle andern
constitutionellen erschöpft werden, uud das ge:

genwartige Gesez soll alles Willkührliche mög«
lichst verhüten. Ueber den 5. und 4. Art. denkt
er anders wie Usteri: es müssen in jedem M
deutliche Thatsachen angegeben, der Geftzge»
bung vorgelegt werden, und diese wird gewiß
ohne die größte Dringlichkeit nud Norhwe-m/gF
kcit nie die Anwendung des Gesetzes beschließen.
Wir haben, zumal der Senat, schon öfters
Rein gesagt zu Ein'gdungen des Direklormms.
Was die Gciselaushebungen betrifft, so hat er

schon bei andrer Gelegenheit gesagt, wie sehr

sie seinen Gesinnungen und seiner Denkungsarl
zuwiderlaufen; allein es ist eine Maaßregel,
die doch vielleicht von Wirkung seyn konnt«,

und es ist hier die gedoppelte Vorsicht beobacht

ttt, daß die Geftzgebung einwilligen muß, und

die Geisel» nicht außer Helvetica gebracht ww
den dürfen; er stimmt nochmals zur Annahme.

Mittelholzer stimmt Zäslin bei: leider

bat uns die Erfahrung gezeigt, daß wirklich

ga-zc Gemeinde.'! in Au si-uhrd zustand gerächt?

Gnuen, und somit ist es fik-r noth'.vcudjg, ta?

fur so unglülsiche Falle Gesetze entworfen wen

den, und jeoe Gemeinde wisse, welche Ssio'.^
sie sich zustehe, wem, sie i» ih-ein Bczirke A»n
ruh? sich or^avisiren laßt.

Geu h a l-d : D c Commission hat alle Beines
kungen, tic l'.steri vortrug, gekannt,'aber i-e

zog andere Schlüsse daraus. Die Nesoìuîw»
giebt dem Direktorium keine neue Gea alt, m
l cschränkt hingegen diejenige, die dasselbe

(Die Fortsetzung folgt.)
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kaflechere: Die Commission hat in dem
gesamten Beschluß nichts anders als denZwek
gesehen, aller Willkühr die möglichst engen

die Einwohner der Gemeinde in solchen Fällen
die Beamten nicht, so werden sie unstreitig
alle dadurch schuldig. — Was die Geiseln an,
betrift, so wird durch dieses Gescz das Dirck-
torium eingeschränkt; es kann nun in keinen
als den hier bestimmten Fällen Geiseln aushebcn.
Jeder Bürger, wenn er auch unschuldig ist,
und sich ruhig, oder wie man sagt neutralf ruyiy, vvll Ivle Illuli neurraz

Schranken zu setzen ; sogar ist durch einige Ar-Iverhält, kann großen Einfluß in revolutionären
tikel desselben das Direktorium vielleicht zu sehr Zeiten haben und wenn die allgemeine Wohl,
eingeschränkt; und uiistreitig wäre das Direk-sarth erfodcrt, daß er an einen andern Ort
torium, wie Usteri sagt, berechtigt, wenn man
seiner Einladung, das Gese; anzuwenden, nicht
entspreche« wollte, alle Respcnsabilität für die
innere Ruhe und Sicherheit von sich abzulehnen.
Man müßte blind seyn wollen, um in den
durch den Beschluß angegebnen Zeichen des
Aufruhrs, diesen verkennen zu wollen — und
wo immer durch ordentliche Mittel die öffent-
lichen Beamten Ruhe erhalten können, da wer-
den sie es thun. Zudem rührt diese Arbeit von
Kühn, einem unserer verdientesten Reprasen-
tanken her, nnd sie macht unstreitig seinen
aufgeklärten patriotischen Gesinnungen Ehre.
Die Maaßregel der Geisel» haben wir alle ge-
tadelt, aber es ist ein großer Unterschied,
solche in aufrührischen und in ruhigen Gemein-
den zu nehmen.

v. Sol. stimmt auch zur Annahme;
«r hat sich erst durch Usteri's Beredsamkeit ver-
fuhren lassen chn zu unterstützen, nachher aber
sah er, daß Usteri sich geirrt hat. Dieser sagt,

«älchluß sehr vage Kennzeichen
des Aufruhrs angegeben, nach den-n eine
ga> ze Gemeinde, um weniger schlechter Vüraer
willen, diesem Gelez unterworfen werden konnte-
nun spricht der Belchluß aber immer von der
ganzen Gemeinde, und kann also nur von
vergrößern Zahl ihrer Bürger zu verstehen seyn -
so ist z. V. von Mißhandlung und Bedroh»»»
der sämtlichen Beamten die Rede; schützen

gebracht werde, und ihm der daraus zuwach-
sende Schaden ersezt wird, so hat er sich nicht
zu beklagen.

Cr a ue r'n bestimmt hauptsächlich die Bekrach-
tung zur Annahme, daß die Erfahrung zeigt,
wie unmöglich es ist, auf streng constitutio-
nellem Weg Ausbrüche von Ausruhr zn däm-
pfen; ist es also nicht besser, solches auf ge-
sezlichem Wege, und nicht durch willlührüche
Maaßregeln zu thun?

Der Beschluß wird mit großer Stimmenmehr-
heit angenommen.

Der Verbalprozeß der Wahlversammlung des
Kanrons Bern wird auf den Kanzleitisch gelegt.

Grosser Rath, 17. Oktob.
Präsident: Akermann.

Herzog v. Münster erhält für 7. Monat,
und Rosetti für 14. Tage Uilaub.

Joseph Wiky und Johannes Bücher, Muni-
cipaibeamte von Marbach, im Entiibuch, fra-
gen: ob uiverehlichte Municipaibeamten, und
schon im Dienst gestandene Eliten im Fall seyen,
das Loos zu ziehen, für Stellung der Manu-
schaft durch die Gemeinden?

Cartier wünscht Verweisung an die Mili-
tärkommission, um über die allfälli'g zu ma-
chenben Ausnahmen, bis Morgen ein Eutach-



ten vorzulegen. Dieser Autrag wird ange-
nominen.

Heinrich Bopp von Remmigen, im Aargau,
fodcrt vollständige Legitimation seines Enkels,
dessen Vater, ehe er das Eheversvrechen voll-
zog, aus dein Militärdienst deserlirt ist.

Kuh» wll entsprechen, weil ein wirkliches
Eheversprecye» vorhanden war.

Koch will z» näherer Untersuchung der
Thatsachen, eine Kommission niedersetzen. Die.
ser lezte Antrag wird angenommen und in die
Kommission geordnet.- Ziminermann, Herzog
v. Ess. und Wildbeiger.

Franz â'aver Aï gaer, von Hochdvrf, dessen
Vater aus dem T,ol war, der aber schon vor
32 Jahren in der Scgwei; gebohren ist, und seit-
dem in derselben gelebt hat, klagt daß ihn seine
Gemeinde nicht als Schweizerbürger ansehen
wolle, ungeachtet er den Bürgereid leistete.

Auf Billeters von Koch unterstüzten An-
trag, wird diese Bittschrift dem Direktorium
zugewiesen, um die Konstitution zu Gunsten die-
scs Burgers in Ausübung zu bringen. Dieser
Antrag wird angenommen.

Christian Neuenschwanden, von Stäfisburg /
im Kanton Bern, wünscht von der Einregistri-
rungsgcbnhr für einen vor dem Gesetz geschios-

stnen Verkauf befreit zu werden.
Fischer fodert Entsprechung.
Zim»1 ermann hingegen begehrt Tagesord-

nung, weil wir unmöglich solche Ausnahmen
machen können.

Jomini stimmt Zimmermann bei.

Kilchm a nn ist Mischers Meinung, weil, die

Gesetze nicht zurückwirken sollen.
Herzog von E.ff. will auf das Gesetz be-

gründet, zur Tagesordnung gehe».
Koch fordert Verweisung an das Direkts-

"um. ^Schlumpf ist im Schlug mit Koch einig.
Ziminermann beharret und wird von Hu-

bern «nterstüzt.
Slug s bürg er stimmt Fischern bei.

Carrard ist überzeugt, daß wir einen all-
gemeinen Beschluß hierüber genommen haben,
der zu Gunsten der Bittsteller ist.

Hu der fodcrt Vertagung bis das Faktum
entschieden ist.

Kuk» fodert Verweisung an eine Kommission.
Dieser Aulrag wird angenommen, und in die

Kommission geordnet: Schlumpf, Egg v. Ryk.
und Gtärchi.

Ans Eschers Antrag erhält Bürger Wieland,
Präsident der Verwa'tungskammer von Basel,
die Ehre der Sitzung.

Die Gemeinde Mumliswyl, im Kanton So-
lochurn, wünscht von der Stellung von Sol<
dace» in die Legion befreit zu seyn, weil sie

durch Verfügung des Kommissär Hubers scho»
10 Mann in die Hilfstnippen stellen mußte.

Cartier fodert Tagesordnung, ungeachtet
es ungerecht ist, daß damahls diese Gemeinde
in die Hilfstcuppen Soldaten stellen mußte,
während dem andere Gemeinden, die sich im
gleichen Fall befanden, hiervon befreit blieben.

Hub er stimmt der Taaesordnnng bei, ua»
bemerkt, daß die frühere Maaßregel darum nicht
allgemein gleichförmig jwar, weil sie in ihrer
Ausführung durch die Kriegscreignisse unter-
brechen wurde.

Man geht zur Tagesordnung.
Folgender Antrag De bon s wird zum zwei-

ten mahl verlesen, und in Berathung genommen:
Ich war der Militärkominission zugegeben,

aber über die verschiedenen in diesen Gegen-
stand einschlagenden Meinungen einig zu werden,
und zu dem besten Nutzen der Republik be>zu-

tragen, ist beinahe unmöglich.
Unsere Militärverwaltung ist so verwickelt,

daß selbst mit grossen« Kostenaufwand wir nie

gut organisirte Truppen haben werden, da sich

zu viele Hände damit besassen, und die Gcwal-
teisi sich über diesen Gegenstand so sehr gegen

einander reiben, daß sie 'nothwendiger Weiss
sich entgegenarbeiten müssen.

Unstreitig steht es dem Direktorium zu, die

Offiziere zu ernennen und zu entsetzen, über

die Truppen zu verfügen, und uns Militäroor-
schlage einzugeben; allein seine Beschäftigungen
'find 'zu ausgedehnt, um diesen Theil genugsam
überiehen zu können.

Aus der andern Seite sind der Kriegsminister
und seine Bureaux hinlänglich beschäftiget, d-
Truppen nach unsern Dekreten zu organisiren,
über Sie Vollziehung derselben zu wachen, «nb

für den Unterhalt alles dessen, was aus diesen

Gegenstand Bezug hak, zu sorgen.
Hier haben wir unsere Milirärkommmton,

deren Mitglieder so oft abändern, daß üt un

möglich eine vollständige Uebersicht aller -ur

tails haben können, die doch so enge mitenv
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haupteten jedoch an diesem Tage ihre Stelln»-
gen. Bei der untern Netistaller Brücke war
Nachmittags eine kleine Affaire; einige hun-
dert Oesireicher kamen von den hohen Gebir-
gen des Schilts, der Frohnalp, der Ennet-
und Mollcrberge herab, um die Brücke zu er-
ober»; der Widerstand der Franken war aber
zu heftig. Auch im kleinen Thal, in der Ietzer-
alp bei der Gurgeln gab es ein hitziges Gefecht;
mau schlug sich auf Eisgebürgen, und am Ende
machten die Oestreicher die 2 Bataillons von der
rüsten zu Gefangenen, und führten sie »ach
Bündten ab.

Den 26. dauerte die Aktion in der Gegend
von Wesen fort; das Resultat daß die

und damit das Direktorium bei Ernennung Frank, n Wesen und die Zicgelbrücke, nebst g
der Offiziere nicht mehr hinters Licht gefichrt.Kanonen in Besitz nahmen. Bei der Nettstaller
werden könne, muß dieses Komitee ein Ver-iBrücke eroberten Nachmittag die Franken den
zeichniß aller unserer helvet. Militärs haben, Schlattkcpf mit Sturm, und machten z6 Ge.
welche sich seit der Wassenergreissung fürIangcue. Aus dem kleinen so wie aus dem nie--
die Revolution, am meisten durch Bürgers:»» der« Thal drangen die Kaiserlichen einige 1000
und Militàrkenntniffe ausgezeichnet haben, umlMann stark bis Schwanden, Schwendi und
dem Direktorium die tüchtigsten Manner vvr-jMitlödi vor. Die Franken zogen ihnen Nach-
stellen zu können; denn in einer guten Auswahlstnittag um 2 Uhr, z Compagnien stark, samt
der Offiziere besteht das ganze Geheimniß, 2 Kanonen entgegen; nach einem hitzigen Ge?

ander verbunden sind, daß sie nothwendiger
Weise miteinander berechnet seyn, und immer
von dem gleichen Gesichtspunkt ausgehen müssen.

Um also hier zu helfen, muß man die gesetz-

gebenden Rathe und das Direktorium mit einem
fortdauernden Kriegscomitee umgeben, das aus
den in diese n Fach erfahrensten Männern zu-
sammengesezt sey, welchem der Kriegsminister
beiwohne, und mit ihm korrespondire, welchem
Comiree wir alle Botschaften des Direktoriums
über dieses Fach, einsenden würben, um von ihm
geprüft,Beschlüsse abgefaßt und derGenehmigung
der beiden Rathe vorgelegt zu werden — wel-
chem Komitee alles was Bezug auf Militär,
und MilirarauSgaben hat, aufgetragen würbe

gute Truppen zu haben.

Die Fortsetzung folgt.

Inländische Nachrichten.
Tagebuch der Kriegsbegebenheiten in Glarus,

vom 24. Sept. bis 5. Okt.
Am 24. Sept. Abends marschierten zwei Ba-

taillons von der ?6sten Halbbrigade von Glarus
m das kleine Thal, die 84sie aber ins Unter-
î.» ^ ^

!auch die Kaiserlichen "Verjkärkung; der Flecken
Angrif gegen diejGIarns war von den streitenden Truppen ganz
March über die unigeben.

fecht mußten sie aber weichen, und sich durch
Glarus rcririren. Sie nahmen ihre Stellung
bei Riederen, Bergli »nd Buchhölzern, die
Franken bei Enneda Reuti und Haltengütern;
beide.Theile patroullirten bis in den Flecken.

^
Am 27. Morgens um y Uhr schlössen beide

Theile eine Convention vermöge deren das in
Glarus vorhandene Brod gleich vertheilt wurde.
Die Stille dauerte bis Nachmittag um 4 Uhr,
da die Franke» nach erhaltenen Verstärkungen
einen neuen Angrif machten, wiewohl frucht-
los, denn am Ende bezog jeder Theil wieder
seine gestrige Stellung. In der Nacht bekamen

Uznach und Gaster ; die Fran-
,'"ê» aber zurukweichen, und die Kai-

lnlichen behaupteten ihre Stellungen. Besser

Ä ^ '--milche,. Morgen von Seiten
oï b Ne-chenburg gegen Schánnis ge-machte Angrif.- dre Franke» pastwen den Fluß

Äer 2Z. war ruhig, bis auf ein kleines Ge-
fecht, das gegen Abend, mehr zum Vortheile
der Franken, am Hörest und den Ennclbergen
vorfiel.

Den 2y. Morgens um 7 Uhr gieng das Feuern
desto lebhafter an; die Franken attakiertcn ihre
Feinde beim sogenannten Helgenhâusli, nach-
gehends bei Glarus und Haltengütern mir sol-

U yàrtcn das feindliche Lager. Bei'die
der ì" "à Gen. Ho?e das Leben. Von
aucb^,,^ ^ ì Wesen hinauf war zwar^cyer^estigtett, oay »e in Zeit von einer «ruuoe

starke Kanonade; beide Theile be-'die Gegend unsers Fleckens gänzlich ràunucn;
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